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Beschlussvorschlag 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen beschließt: 

1. den Entwurf des Bebauungsplanes „Wohnen am Stadtpark" bestehend aus 
Planzeichnung, Begründung sowie Anlagen in vorliegender Form 

und 

2. die Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 (2) 
Baugesetzbuch (BauGB) mit der Auslage im Rathaus und der 
Veröffentlichung im Internet. Die Bekanntmachung erfolgt ortsüblich im 
Amtsblatt der Stadt Zossen. Parallel erfolgt die Beteiligung der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB. 

 
Mitwirkungsverbot gem. § 22 BbgKVerf 
[X] besteht nicht  [  ] besteht für: 
 
 
Begründung 
Der Aufstellungsbeschluss zur Einleitung des Planverfahrens des 
Bebauungsplanes "Wohnen am Stadtpark" wurde in der 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen am 23.01.2019 gefasst.  

Die Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB fand in Form einer 
öffentlichen Auslegung der Planunterlagen des Vorentwurfes im Zeitraum vom 
09.06. bis einschließlich 09.07.2020 statt. Es wurden keine Anregungen, Hinweise 
oder Bedenken von den Bürgerinnen und Bürgern geäußert. Der Zeitraum der 
Offenlage war im Amtsblatt für die Stadt Zossen vom 25.05.2020 
bekanntgemacht worden. Die Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben 
vom 02.06.2020 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.  



Die eingegangenen Stellungnahmen, Hinweise und Anregungen wurden in den 
vorliegenden Entwurf eingearbeitet. 

 
Finanzielle Auswirkungen 
[  ] Ja      [X] Nein 
  
Gesamtkosten:   
Deckung im Haushalt: [  ] Ja [  ] Nein 
Finanzierung 
aus der Haushaltsstelle: 

  

  
 
Anlage/n 

1 Planzeichnung 
 

2 Begründung 
 

3 Faunistische Untersuchung 
 

4 Brutvogelfauna 
 

5 FFH-Vorprüfung 
 

6 Überplanung von Waldflächen 
 

7 Abwägungstabelle § 4(1) 
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I. PLANUNGSGEGENSTAND 

1 Ziele, Anlass und Erforderlichkeit 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen hatte am 23.01.2019 die 
Aufstellung des Bebauungsplanes „Wohnen am Stadtpark“ beschlossen (Beschluss-
Nr. 005/19).  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Wohnen am Stadtpark“ liegt südöstlich 
der Friesenstraße und erstreckt sich bis hin zum Notte-Kanal der Stadt Zossen. 
Planungsrechtlich ist der Geltungsbereich dem Außenbereich zuzuordnen.  

Das Gebiet umfasst eine Fläche von ca. 1,1 ha. Innerhalb des Plangebietes befinden 
sich ehemalig genutzte Wochenendhäuser sowie Wald im Sinne des LWaldG.  

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes sollen die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die Zulässigkeit der Bebauung von Wohnnutzungen ermöglicht 
werden. Dabei sollen die o.g. Wochenendhäuser überplant werden. Des Weiteren 
soll ein Teilbereich der vorhandenen Waldflächen in eine öffentliche Grünfläche als 
Parkanlage geändert werden.  

Der Bebauungsplan ist im Besonderen erforderlich, um die Flächen, welche bereits 
anthropogen vorbelastet sind, weiter zu nutzen und den Standort als Wohngebiet zu 
sichern.  

Dies betrifft insbesondere die Flächen entlang der Friesenstraße und trägt auch den 
Vorstellungen bzw. Zielen der Landesplanung Rechnung. Danach können 
bestehende Wochenendhäuser in Wohnnutzungen (Z. 5.3 LEP HR) umgewandelt 
werden. In Verbindung mit der seit Jahren andauernden hohen Nachfrage an 
Wohnraum, innerhalb des Stadtgebietes Zossen, ist diese Fläche für eine maßvolle 
Erweiterung des Wohnraumangebotes städtebaulich sinnvoll.  

Des Weiteren soll mit der Aufstellung des Bebauungsplanes der südlich 
angrenzende Stadtpark ebenfalls maßvoll erweitert werden. Dies ist erforderlich um 
auch das Erholungsangebot für die Stadt Zossen zu fördern. Aufgrund der 
besonderen Situation am Notte-Kanal und vorhandenen Schutzgebieten sowie 
geschützten Biotope soll die Parkanlage lediglich im südlichen Geltungsbereich 
erweitert werden. Innerhalb dieser Flächen befindet sich ebenfalls eine ehemals 
anthropogen genutzte Fläche, welche in Form einer kleinstrukturieren Anlegestelle 
gleich kommt.  

Für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB wurde 
eine Umweltprüfung durchgeführt, in der die voraussichtlichen erheblichen 
Umweltauswirkungen ermittelt, beschrieben und bewertet wurden. Hierzu wurde ein 
Umweltbericht erstellt, welcher Bestandteil dieser Begründung ist. 

2 Beschreibung des Plangebietes 

2.1 Räumliche Lage 
Das Plangebiet befindet sich im Stadtgebiet der Stadt Zossen des Landkreises 
Teltow-Fläming. Der Geltungsbereich befindet sich im nördlichen Bereich der Stadt 
Zossen und erstreckt sich an der Friesenstraße bis zum Notte-Kanal. 
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Abb. 1.: Lage des Bebauungsplanes innerhalb des Stadtgebietes Zossen (Ohne 
Maßstab)  

(Quelle: OpenStreetMap – Deutschland) 

 

2.2 Geltungsbereich und Eigentumsverhältnisse 
Die genaue Abgrenzung des Plangebietes geht aus der Planzeichnung hervor. 

Der Geltungsbereich umfasst die Flächen der Flur 14 mit den Flurstücken: Teilfläche 
206, 208, 211 und 212 sowie Teilflächen des Flurstücks 299/2 in der Gemarkung 
Zossen. Die Flächen im Geltungsbereich befinden sich im Besitz eines privaten 
Eigentümers und der Stadt Zossen. 

 

2.3 Gebiets-/Bestandssituation 
Das Plangebiet ist ca. 1,1 ha groß. Das Landschaftsbüro Natur+Text GmbH hat für 
das Plangebiet bzw. dem Untersuchungsgebiet eine Biotopkartierung durchgeführt 
(siehe beigefügte Anlage). Das Untersuchungsgebiet zwischen der Friesenstraße 
und dem Notte-Kanal sind überwiegend mit alten, heimischen Laubgehölzen frischer 
bis feuchter Standorte bestockt, sodass das Areal entlang des Notte-Kanals 
(außerhalb der bebauten Fläche) als bewaldet charakterisiert werden kann. Dies 
bestätigte auch die untere Forstbehörde mit ihrer Stellungnahme vom 02.07.2020. 
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Nach der Waldkartierungskarte sind innerhalb der Flurstücke 211, 212 und 299/2 der 
Flur 14 in der Gemarkung Zossen vollständig und eine Teilfläche des Flurstücks 208 
als Wald zu beurteilen. Innerhalb dieser Waldflächen erstreckt sich ein kleines 
Fließgewässer, welcher in Richtung Osten an den Notte-Kanal anschließt.  

Des Weiteren befinden sich innerhalb des Plangebietes veraltete Gartenlauben, die 
brachliegen. Insgesamt sind innerhalb der ehemals genutzten Gartenlauben 386 m2 

Boden versiegelt (aus der Vermessungsgrundlage für die Aufstellung des 
Bebauungsplanes entnommen).  

 

Nachfolgend können in der Tabelle 1 die kartierten Biotope entnommen werden. 

 

Tab 1.: Übersicht über die Biotop- und Nutzungstypen 

 

§ = geschützte Biotope 

 

Hinweis: 

Die oben in der Tabelle dargestellte Kartierung umfasst die Gesamtflächen des 
Vorentwurfs des Bebauungsplanes. 

 

2.4 Erschließung 
 

Straßenseitige Erschließung 

Die Haupterschließung des Plangebietes erfolgt über die Friesenstraße. Die 
Friesenstraße führt in Richtung Westen zur Bundesstraße B 96 (ca. 150 m vom 
Geltungsbereich entfernt). 
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Zum Teil ist die Friesenstraße unbefestigt. Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens 
des Bebauungsplanes wurde der Bereich der Friesenstraße, welcher noch 
unbefestigt ist, in den Geltungsbereich aufgenommen. Eine Einteilung der 
Straßenfläche soll jedoch nicht Gegenstand der Festsetzung sein und ist der 
Ausführungsplanung überlassen. Dies Straßenbreite wurde auf 10 m festgelegt. 
Innerhalb dieser Flächenkulisse können alle notwendigen Erschließungsmaßnahmen 
untergebracht werden.  

Bei der Ausgestaltung der Straßenverkehrsfläche wird die RASt 06 empfohlen. Für 
die Erschließung des Bebauungsplanes wird insbesondere ein Wohnweg als 
ausreichend erachtet. 

 

Grundsätzlich sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass eine Wendemöglichkeit 
für Müllfahrzeuge, aber auch für Rettungsfahrzeuge (Feuerwehr) sichergestellt 
werden muss. 

Nach dem städtebaulichen Konzept soll im nordöstlichen Geltungsbereich, innerhalb 
des Wohngebietes eine entsprechende Wendemöglichkeit vorgesehen werden (vgl. 
Abb. 2.:). 

 

  

Abb. 2.: Städtebauliche Intention (Konzept) 
 

Von einer Festsetzung, wie zum Beispiel ein Geh- und Fahrrecht gem. § 9 Abs. 1 Nr. 
21 BauGB, wird abgesehen. Dies begründet sich auf die Angebotsplanung des 
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Bebauungsplanes selbst. Auf der Ebene des Bebauungsplan wird hier lediglich der 
Nachweis erbracht, dass im Rahmen der konkreten Ausführungs- bzw. im 
Genehmigungsverfahren eine Umsetzung einer Wendeanlage möglich ist. Hier sind 
Abstimmungen mit der Feuerwehr und dem Ver- bzw. Entsorgungsunternehmen 
durchzuführen. Ggf. ist eine grundbuchliche Sicherung der eben genannten 
Nutzungen erforderlich. 

 

Rad- und Fußwege 

Separate Rad- und Fußwege sind nicht vorhanden. 

 

Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung 

Das Plangebiet ist von den zuständigen Versorgungsträgern zum Teil erschlossen 
(Entlang der Friesenstraße). Der Zweckverband Komplexsanierung mittlerer Süden 
(KMS) hat mit Schreiben vom 08.06.2020 Vorhaben zugestimmt.  

Die Anbindung des Plangebietes an das öffentliche Trink- und Schmutzwassernetz 
kann erfolgen. Die konkreten Anbindungspunkte an das öffentliche Netz und die 
sonstigen Modalitäten der Ver- und Entsorgung der geplanten Bebauung sowie die 
entstehenden Kosten sind mit dem Zweckverband KMS Zossen in einem 
Erschließungsvertrag zu regeln. 

Die Planunterlagen der Anlagen zur inneren Erschließung des 
Bebauungsplangebietes sind dem Zweckverband zur Abstimmung vorzulegen. 

 

Löschwasser 

Gemäß dem Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetz – BbgBKG 
ist die Stadt Zossen für den örtlichen Brandschutz und die örtliche Hilfeleistung 
zuständig. Sie hat dazu den örtlichen Verhältnissen entsprechend, eine 
leistungsfähige Feuerwehr zu unterhalten sowie eine angemessene 
Löschwasserversorgung zu gewährleisten (§2 Abs. 1 und 2 BbgBKG vom 
24.05.2004). 

Zur Thematik der Löschwasserversorgung hatte der Zweckverband 
Komplexsanierung mittlerer Süden Zossen mit Schreiben vom 08.06.2020 auf 
folgendes hingewiesen: 

„Macht sich im Einzelfall, wegen einer erhöhten Brandlast oder  
Brandgefährdung, eine besondere Löschwasserversorgung oder 
Löschwasserbevorratung erforderlich, hat hierfür der Eigentümer, Besitzer 
oder Nutzungsberechtigte Sorge zu tragen.  

Ist dieser nicht in der Lage, die erforderliche Menge Löschwasser selbst oder 
aufgrund einer Vereinbarung durch einen Dritten vorzuhalten, kann sich der 
Träger der öffentlichen Wasserversorgung der Gemeinde hierzu nach § 45 
Abs. 3 BbgBKG gegen besonderes Entgelt bereit erklären. 

Unabhängig von der maximal annehmbaren Durchflussmenge des örtlichen 
Hydranten, welcher im Regelfall eine Dimensionierung DN 80 aufweist, kann 
die Bereitstellung einer entsprechenden Löschwassermenge aus dem 
örtlichen Trinkwasser nicht garantiert werden. Daher wird nur zur 
Erstbrandbekämpfung bis zum Druckabfall im Netz Löschwasser zur 
Verfügung gestellt.“ 
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An dieser Stelle sei auch noch darauf hingewiesen, dass an der Straße „Breite“ vom 
Plangebiet über die Straße „Friesenstraße“ aus in ca. 230 m Entfernung ein 
Feuerlöschbrunnen vorhanden ist. 

Die Sicherung bzw. Bereitstellung von Löschwasser muss im 
Baugenehmigungsverfahren abgesichert werden. 

 

Elektroenergieversorgung 

Das Plangebiet ist an das Versorgungsnetz angeschlossen. Entlang der 
Friesenstraßen befinden sich Leitungen und Anlagen des Netzbetreibers 
(Niederspannungskabel). Mit der Stellungnahme vom 12. Juni 2020 hatte die E.DIS 
Netz GmbH keine Bedenken zum Bebauungsplan geäußert, sofern weitere 
Abstimmungen zur Sicherung des vorhandenen Anlagenbestandes erfolgen. 

Sollten Umverlegungs- bzw. Leitungsänderungsänderungsmaßnahmen (LAM) von 
diesen Anlagen erforderlich werden, ist rechtzeitig ein Antrag, aus welchen die 
Baugrenzen ersichtlich sind, beim Versorgungsträger einzureichen. Auf dieser 
Grundlage erfolgt dann ein Angebot für die Umverlegung der Anlagen an den 
Antragssteller.  

Für den Anschluss von Neukunden werden Nieder- und Mittelspannungsnetze 
entsprechend den angemeldeten Leistungen und den jeweiligen geforderten 
Versorgungssicherheiten ausgebaut bzw. erweitert und ggf. auch neue 
Transformatorenstationen errichtet. 

Vorzugsweise werden dafür vorhandene bzw. im öffentlichen Bauraum befindliche 
Leitungstrassen gem. DIN 1998 genutzt und Möglichkeiten der koordinierten 
Leitungsverlegung mit anderen  Versorgungsleitungen geprüft. 

 

Gasversorgung 

Ein vorhandener Anschluss an das Versorgungsnetz ist im Plangebiet nicht gegeben 
und keine Anlagen vom Versorgungsträger vorhanden. Eine Versorgung des 
Planungsgebietes ist grundsätzlich durch Nutzung der öffentlichen 
Erschließungsflächen in Anlehnung an die DIN 1998 herzustellen. 

An der Friesenstraße Ecke „Breite“ Straße sind Leitungen der NBB (Netzgesellschaft 
Berlin Brandenburg) vorhanden. 

Im unmittelbaren Bereich der Leitung ist auf den Einsatz von Maschinen zu 
verzichten und in Handschachtung zu arbeiten. Die abgegebenen Planunterlagen 
geben den Bestand zum Zeitpunkt der Auskunftserteilung wieder. Es ist darauf zu 
achten, dass zu Beginn der Bauphase immer das Antwortschreiben mit aktuellen 
farbigen Planunterlagen vor Ort vorliegt. Digital gelieferte Planunterlagen sind in 
Farbe auszugeben. Bitte prüfen Sie nach Ausgabe die Maßstabsgenauigkeit. Die 
Auskunft gilt nur für den angefragten räumlichen Bereich und nur für eigene 
Leitungen der NBB, so dass gegebenenfalls noch mit Anlagen anderer 
Versorgungsunternehmen und Netzbetreiber zu rechnen ist, bei denen weitere 
Auskünfte eingeholt werden müssen.  
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2.5 Planunterlage 
Nach § 1 der Planzeichenverordnung (PlanZV) sind als Unterlagen für Bauleitpläne 
Karten zu verwenden, die in Genauigkeit und Vollständigkeit den Zustand des 
Plangebietes in einem für den Planinhalt ausreichenden Grade erkennen lassen 
(Planunterlagen). Die Maßstäbe sind so zu wählen, dass der Inhalt der Bauleitpläne 
eindeutig dargestellt oder festgesetzt werden kann. 

Aus den Planunterlagen für Bebauungspläne sollen sich die Flurstücke mit ihren 
Grenzen und Bezeichnungen in Übereinstimmung mit dem Liegenschaftskataster, 
die vorhandenen baulichen Anlagen, die Straßen, Wege und Plätze sowie 
Geländehöhe ergeben. Von diesen Angaben kann dann abgesehen werden, wenn 
sie für die Festsetzungen nicht erforderlich sind. 

Für diesen Bebauungsplan wird erstellter Lageplan mit dem Stand vom März 2019 
verwendet, dessen Lagebezug ETRS 89 mit dem Höhenbezug DHHN2016 darstellt. 

Die Planzeichnung ist im Maßstab 1 : 1.000 hergestellt. 

3 Planerische Ausgangssituation und weitere rechtliche 
Rahmenbedingungen 

Das Plangebiet umfasst Flächen, die planungsrechtlich dem Außenbereich 
zuzuordnen sind. Die Zulässigkeit von Vorhaben ist somit gegenwärtig auf der 
Grundlage des § 35 BauGB (Bauen im Außenbereich) zu beurteilen. Mit dem 
Bebauungsplan sollen die Voraussetzungen für die Erteilung von 
Baugenehmigungen nach § 30 BauGB geschaffen werden.  

 

3.1 Landes- und Regionalplanung 
Rechtliche Grundlagen zur Bewertung der Planungsabsicht: 

Für die Stadt Zossen sind folgende Erfordernisse der Raumordnung zu beachten:  

- Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) 1 

- Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR)  

- Regionalplan Havelland-Fläming 3.0 Teilplan Grundfunktionale 

Schwerpunkte 

 

Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg 

Die Stadt Zossen ist gem. Festlegungskarte als Mittelzentrum gem. Z 3.6 LEP HR 
gekennzeichnet.  

Im vorliegenden Fall sind insbesondere folgende Ziele und Grundsätze der 
Raumordnung relevant: 

• Ziel 3.6 Abs. 1 LEP HR: Zossen ist Mittelzentrum im Weiteren Metropolenraum 

• Grundsatz 5.1 LEP HR: Die Siedlungsentwicklung soll unter Nutzung von 
Nachverdichtungspotenzialen innerhalb vorhandener Siedungsgebiete sowie 
unter Inanspruchnahme vorhandener Infrastruktur auf die Innenentwicklung 
konzentriert werden. Dabei sollen die Anforderungen, die sich durch die 
klimabedingte Erwärmung insbesondere der Innenstädte ergeben, 
berücksichtigt werden. Die Funktionen Wohnen, Arbeiten, Versorgung, Bildung 

                                            
1  Gesetz zu dem Staatsvertrag der Länder Berlin und Brandenburg über das Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) und die 

Änderung des Landesplanungsvertrages vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I, S. 235). 



Stadt Zossen –  
Bebauungsplan – „Wohnen am Stadtpark“ Begründung – Entwurf, Stand 23.06.2025 

 

IDAS Planungsgesellschaft mbH 
 

13 

und Erholung sollen einander räumlich zu geordnet und ausgewogen entwickelt 
werden. 

• Grundsatz 6.1 Abs. 1 LEP HR: Der bestehende Freiraum soll in seiner 
Multifunktionalität erhalten und entwickelt werden. Bei Planungen und 
Maßnahmen, die Freiraum in Anspruch nehmen oder neu zerschneiden, ist den 
Belangen des Freiraumschutzes besonderes Gewicht beizumessen. 

• Ziel 5.2 LEP HR: Anschluss neuer Siedlungsflächen. 

• Grundsatz aus § 6 Abs. 1 LEPro 2007: Sicherung und Entwicklung der 
Naturgüter Boden, Wasser, Luft, Pflanzen- und Tierwelt in ihrer Funktions- und 
Regenerationsfähigkeit sowie ihrem Zusammenwirken. 

• Ziel 5.3 LEP HR: Umwandlung von Wochenend- oder Ferienhausgebieten und 
von weiteren Siedlungsflächen 

• Ziel 5.6 Abs. 2 und 3 LEP HR: Im Weiteren Metropolenraum sind Oberzentren 
und Mittelzentren die Schwerpunkte für die Entwicklung von 
Wohnsiedlungsflächen. In den Schwerpunkten ist eine quantitativ 
uneingeschränkte Entwicklung von Wohnsiedlungsflächen über die 
Eigenentwicklung hinaus möglich. 

• Grundsatz 6.1 Abs. 1 LEP HR: Der bestehende Freiraum soll in seiner 
Multifunktionalität erhalten und entwickelt werden. Bei Planungen und 
Maßnahmen, die Freiraum in Anspruch nehmen oder neu zerschneiden, ist den 
Belangen des Freiraumschutzes besonderes Gewicht beizumessen. 

• Grundsätze aus § 5 Abs. 1 – 3 LEPro 2007: Ausrichtung der 
Siedlungsentwicklung auf Zentrale Orte und raumordnerisch festgelegte 
Siedlungsbereiche; Vorrang der Innenentwicklung, dabei sollen die Erhaltung 
und Umgestaltung des baulichen Bestandes in vorhandenen 
Siedlungsbereichen und die Reaktivierung von Siedlungsbrachflächen Priorität 
haben; Anstreben verkehrssparender Siedlungsstrukturen 

• Grundsatz aus § 6 Abs. 1 LEPro 2007: Sicherung und Entwicklung der 
Naturgüter Boden, Wasser, Luft, Pflanzen- und Tierwelt in ihrer Funktions- und 
Regenerationsfähigkeit sowie ihrem Zusammenwirken. 

 

Die Planung steht im Einklang mit Ziel 3.6 und Ziel 5.1 Abs. 1 und Abs. 2 LEP HR. 

Das Ziel 5.2 LEP HR ist ebenfalls erfüllt. Denn die neuen geplanten Siedlungsflächen 
schließen direkt an die Siedlungsgebiete innerhalb der Kernstadt Zossen an. Darüber 
hinaus befinden sich innerhalb des Plangebietes vorhandene Wochenend- und 
Ferienhäuser. Dementsprechend soll der Bebauungsplan die bestehenden 
Wochenend- und Ferienhäuser in Wohnnutzungen umwandeln (Z.5.3 LEP HR). 

Die o.g. Grundsätze des LEP HR sowie des LEPro 2007 finden ebenfalls 
Berücksichtigung in der Planung des Bebauungsplanes.  

Auch eine weiterführende Erschließung der geplanten Wohnbaugrundstücke ist 
grundsätzlich über die im Bestand angrenzenden zentralen öffentlichen Anlagen zur 
Trinkwasserver- und Schmutzwasserentsorgung möglich. Die verkehrliche 
Erschließung zu den Bestandsgebäuden ist ebenfalls vorhanden. 

Die Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin – Brandenburg hatte mit 
Schreiben vom 30.01.2020 diese Einschätzung bestätigt und beurteilte, dass die 
Planungsabsicht an die Ziele der Raumordnung angepasst ist. 
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Regionalplan Havelland-Fläming 3.0 und Teilpläne 

Derzeit existiert kein rechtskräftiger Regionalplan in der Planungsregion Havelland-
Fläming, in der das Stadtgebiet Zossen liegt. 

Die Regionale Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming ist nach § 4 Abs. 2 des 
Gesetzes zur Regionalplanung und zur Braunkohlen- und Sanierungsplanung 
(RegBkPlG) vom 08. Februar 2012 (GVBI. I Nr. 1), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 23. Juni 2021 (GVBI. Nr. 19), Trägerin der Regionalplanung in der Region 
Havelland-Fläming. Ihr obliegt die Aufstellung, Fortschreibung, Änderung und 
Ergänzung des Regionalplans als übergeordnete und zusammenfassende 
Landesplanung im Gebiet der Region.  

Aktuell wird durch die Regionale Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming der 
Regionalplan Havelland-Fläming 3.0 aufgestellt. Dabei sollen insbesondere textliche 
und zeichnerische Festlegungen zur Daseinsvorsorge und Siedlungsentwicklung, 
zum vorbeugenden Hochwasserschutz, zur räumlichen Steuerung von 
raumbedeutsamen Windenergieanlagen, zur Gewinnung oberflächennaher 
Rohstoffe, zur landwirtschaftlichen Bodennutzung und zum Freiraum getroffen 
werden. Die Regionalversammlung Havelland-Fläming hat am 27. Juni 2019 die 
Aufstellung des Regionalplans Havelland-Fläming 3.0 beschlossen. Der 
Aufstellungsbeschluss wurde im Amtsblatt für Brandenburg Nr. 28 vom 24. Juli 2019 
bekannt gemacht. In der 6. öffentlichen Sitzung der Regionalversammlung am 18. 
November 2021 wurde der Entwurf des Regionalplans Havelland-Fläming 3.0 vom 
05. Oktober 2021 bestehend aus textlichen Festlegungen, Festlegungskarte und 
Begründung gebilligt. Die Regionalversammlung hat zudem beschlossen, für den 
Entwurf des Regionalplans das Beteiligungsverfahren sowie die öffentliche 
Auslegung der Unterlagen nach § 9 Abs .2 ROG in Verbindung mit § 2 Abs. 3 
RegBkPlG durchzuführen. In diesem Verfahren bestand bis zum 09. Juni 2022 die 
Möglichkeit zur Abgabe einer Stellungnahme. 

Die Regionalversammlung Havelland-Fläming hat am 17. November 2022 den 
Beschluss gefasst, einen sachlichen Teilregionalplan „Windenergienutzung“ 
aufzustellen. Die Festlegung von Gebieten für die Windenergienutzung wurde vom 
Entwurf des Regionalplans Havelland-Fläming 3.0 abgetrennt und im sachlichen 
Teilregionalplan vorgenommen. Der Aufstellungsbeschluss für diesen sachlichen 
Teilregionalplan wurde im Amtsblatt für Brandenburg Nr. 48 vom 07. Dezember 2022 
bekannt gemacht. Das Aufstellungsverfahren zum Regionalplan Havelland-Fläming 
3.0 wird mit den übrigen Festlegungen fortgeführt. 

 

Sachlicher Teilregionalplan „Grundfunktionale Schwerpunkte“ 

Die Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg (GL) hat mit 
Bescheid vom 23. November 2020 die von der Regionalversammlung der 
Regionalen Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming am 29. Oktober 2020 
beschlossene Satzung über den Sachlichen Teilregionalplan Havelland-Fläming 
„Grundfunktionale Schwerpunkte“ genehmigt. Der Sachliche Teilregionalplan ist mit 
Bekanntmachung der Genehmigung im Amtsblatt für Brandenburg Nr. 51 vom 23. 
Dezember 2020 in Kraft getreten. 

Die Grundfunktionalen Schwerpunkte sind außerhalb von Zentralen Orten festgelegt 
worden. 

Aufgrund, dass die Stadt Zossen ein Mittelzentrum ist, sind für das Stadtgebiet keine 
grundfunktionalen Schwerpunkte festgelegt. 



Stadt Zossen –  
Bebauungsplan – „Wohnen am Stadtpark“ Begründung – Entwurf, Stand 23.06.2025 

 

IDAS Planungsgesellschaft mbH 
 

15 

Sachlicher Teilregionalplan „Windenergienutzung 2027“ 

Der Sachliche Teilregionalplan Windenergienutzung 2027 ist mit Bekanntmachung 
der Genehmigung im Amtsblatt Nr. 42 vom 23. Oktober 2024 in Kraft getreten.  

Mit der öffentlichen Bekanntmachung werden die genehmigten Ziele der textlichen 
und zeichnerischen Festlegungen wirksam. Mit der Festlegung des Erreichens eines 
regionalen Teilflächenziels treten zudem die gesetzlichen Rechtsfolgen des § 249 
Abs. 2 BauGB ein. 

Der Sachliche Teilregionalplan Windenergienutzung 2027 der Region Havelland-
Fläming wurde mit Bescheid vom 26. September 2024 genehmigt. Zugleich wurde 
von der Landesplanungsbehörde festgestellt, dass der Sachliche Teilregionalplan mit 
dem regionalen Teilflächenziel von mindestens 1,8 % der Regionsfläche für den 
Stichtag 31. Dezember 2027 nach Artikel des Brandenburgischen 
Flächenzielgesetzes von 08. März 2023 (GVBI. Nr. 3) in Einklang steht.  

Im Stadtgebiet Zossen wurde das Vorranggebiet für Windenergienutzung (VRW) Nr. 
25 „Wünsdorf“ mit 151 ha festgelegt. Dieses Vorranggebiet befindet sich im östlichen 
Stadtgebiet an Gemeindegrenze zu Teupitz. 

 

Eine Betroffenheit mit der Planung des hier in Rede stehenden Bebauungsplan ist 
nicht Gegeben. Negative Auswirkungen sind daher nicht zu erwarten. 

 

3.2 Landschaftsplan 
Im Rahmen der dritten Fortschreibung des Landschaftsplanes der Stadt Zossen 
wurde der betroffene Bereich als Wohnbaufläche entsprechend berücksichtigt. Die 
dritte Fortschreibung wurde durch die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises 
Teltow-Fläming mit dem Schreiben vom 27.04.2023 bestätigt und gilt als aufgestellt. 

In der Gesamtbewertung der dritten Fortschreibung des Landschaftsplanes wurde 
darauf hingewiesen, dass eine Umsetzung eines Wohnbauvorhabens nur möglich ist, 
wenn eine FFH-Verträglichkeitsprüfung mit Bestätigung, dass keine negativen 
Auswirkungen auf das Natura 2000-Gebiet besteht. Des Weiteren wäre das 
Eingriffspotenzial dann weder ausgleich- noch ersetzbar, wenn die genannten 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen nicht berücksichtigt werden. 

Im Rahmen des Bebauungsplanes wurde eine FFH-Vorprüfung für das FFH-Gebiet 
Prierowsee gem. Anlage 2 zur Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Ländliche 
Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft zur Anwendung der §§ 32 bis 36 des 
Bundesnaturschutzgesetzes Brandenburg durchgeführt. 

Im Ergebnis dieser FFH-Vorprüfung wurde festgestellt, dass durch das Projekt 
erhebliche Beeinträchtigungen von den Erhaltungszielen des Natura 2000-Gebietes 
ausgeschlossen werden können. Die FFH-Vorprüfung ist dieser Begründung als 
Anlage beigefügt.  
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Abb. 3.: Ausschnitt aus dem Landschaftsplan – 3. Fortschreibung – der Stadt 
Zossen 

 

3.3 Flächennutzungsplan 
Die Genehmigung des Flächennutzungsplanes der Stadt Zossen wurde am 19. 
Dezember 2016 im Amtsblatt der Stadt Zossen bekannt gemacht. Mit der 
Bekanntmachung ist der Flächennutzungsplan wirksam. Seitdem erfolgten im 
Wesentlichen drei Änderungsverfahren mit den Bezeichnungen 2. Änderung, 3.1 
Änderung und der 3. Änderung. Das Aufstellungsverfahren der 1. Änderung ruht 
aktuell bzw. wurde in die 4. Änderung geändert.  

Die letzte Änderung, welche in Kraft getreten ist, ist die 3. Änderung. Die 3. 
Änderung des FNP trat am 05.12.2023 mit der Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Stadt Zossen in Kraft. Die dritte Änderung weist den Geltungsbereich als 

 

• Wohnbaufläche und 

• Öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung Parkanlage aus. 

 

 

Abb. 4.: Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan – 3. Änderung 
 

In Verbindung mit der 3. Fortschreibung des Landschaftsplanes der Stadt Zossen 
wurde für betroffene Fläche die 3. Änderung des Flächennutzungsplanes im 
Verfahren darauf hingewiesen, dass eine Nutzung nur möglich ist, wenn eine FFH-
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Vorprüfung durchgeführt wird. Dabei muss im Ergebnis bestätigt werden, dass keine 
negativen Auswirkungen vom Bauvorhaben auf das FFH-Gebiet bestehen. 

Daraufhin wurde, wie im vorherigen Kapitel genannt, im Rahmen des 
Aufstellungsverfahren dieses Bebauungsplanes eine FFH-Vorprüfung durchgeführt. 
Danach sind negative Auswirkungen zu den Erhaltungszielen des Natura 2000-
Gebiet nicht zu erwarten. 

Insgesamt kann an dieser Stelle festgehalten werden, dass die Festsetzungen des 
Bebauungsplans dem Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 2 BauGB Rechnung trägt. 

Im Bebauungsplan werden auch Flächen für Wald festgesetzt, hier besteht aber 
grundsätzlich kein Widerspruch zu den Flächenausweisungen des 
Flächennutzungsplanes. Dies begründet sich auf die Darstellungsschärfe eines 
Flächennutzungsplanes. Für die Gesamtstadt Zossen wurde eine Festlegung 
getroffen, dass Flächen im Flächennutzungsplan ab 0,5 ha dargestellt werden. Mit 
der Ausweisung der Fläche für Wald von. 0,3 ha wird dieser Schwellenwert nicht 
erreicht. 

 

3.4 Schutzgebiete nach dem Naturschutzrecht 

3.4.1 Landschaftsschutzgebiet 
Nördlich am Plangebiet grenzt mit dem Flurstück 207 der Flur 14 in der Gemarkung 
Zossen das Landschaftsschutzgebietes (LSG) Notte-Niederung an. Der 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes wurde vom Vorentwurf zum Entwurf 
entsprechend angepasst, so dass mit der Aufstellung des Bebauungsplanes keine 
Widersprüche zur Verordnung des LSG bestehen. Der Geltungsbereich ragt 
demnach nicht mehr in das LSG hinein. 

 

3.4.2 FFH-Gebiet 
Nördlich und außerhalb des Geltungsbereiches dieses Bebauungsplanes erstreckt 
sich auch das Flora-Fauna-Habitat (FFH) Gebiet „Prierowsee“.  

In den FFH Gebieten sind Vorkommen von bestimmten Lebensräumen und Arten 
von gemeinschaftlicher Bedeutung. Die Lebenstypen und Arten sind in einem 
günstigen Erhaltungszustand zu bewahren und nach Artikel 1 (k) der FFH-Richtlinie 
zu sichern. Das Gebiet ist ca. 210 ha groß.  

Mit der Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde vom 06.07.2020 wurde 
darauf hingewiesen, dass die Planung des Bebauungsplanes die Verträglichkeit zu 
den Erhaltungszielen des FFH-Gebiet zu prüfen ist. Danach ist festzustellen, ob der 
Fischotter als Erhaltungsziel des Gebietes durch die vorbereiteten Eingriffe und 
sonstigen Wirkungen erheblich beeinträchtigt werden könnte. Dieser Hinweis erfolgte 
im Übrigen auch im Verfahren der 3. Änderung des Flächennutzungsplanes. 

Im Rahmen des Bebauungsplanes wurde eine FFH-Vorprüfung für das FFH-Gebiet 
Prierowsee gem. Anlage 2 zur Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Ländliche 
Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft zur Anwendung der §§ 32 bis 36 des 
Bundesnaturschutzgesetzes Brandenburg durchgeführt. 

Im Ergebnis dieser FFH-Vorprüfung wurde festgestellt, dass durch das Projekt 
erhebliche Beeinträchtigungen von den Erhaltungszielen des Natura 2000-Gebietes 
ausgeschlossen werden können. Die FFH-Vorprüfung ist dieser Begründung als 
Anlage beigefügt.  
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